
 

Eine Arbeitsunfähigkeit während eines Urlaubs ist ebenfalls unverzüglich zu melden und 
attestpflichtig.  

Hinweise zu den Anzeige- und Nachweispflichten bei 
Dienst- und Arbeitsunfähigkeit 

Krankmeldung müssen bis spätestens 09:30 Uhr an personalstelle@hs-bremerhaven.de 
und an die/den Fachvorgesetzte:n gemeldet werden. 

Krankmeldung bei Arbeitsunfähigkeit ohne ärztliches Attest  
 bis zu drei Kalendertage ohne ärztliche Bescheinigung  für jeden Arbeitstag ist 

eine erneute Krankmeldung erforderlich  
 am vierten Kalendertag muss entweder eine Arbeitsaufnahme erfolgen oder eine 

ärztliche AU-Bescheinigung eingereicht werden 
 tritt die Arbeitsunfähigkeit erst im Laufe des Tages auf („krank nach Hause“ oder 

krank nach Arbeitsende), zählt dieser Tag bei der 3-Tage-Regelung mit  

eAU Online-Abfrage durch die Personalstelle (ausgenommen Beamte*): 
 unverzüglich schriftlich zu melden, mit folgenden Angaben: 

 Name, Vorname:    
 Personalnummer:    
 Datum des Attests:    
 Sozialversicherungsnummer:    
 Krankenkasse:    
 Erstbescheinigung (ja/nein):    
 Folgebescheinigung (ja/nein):     

* Beamte müssen weiterhin ihr Original-Attest in der Personalstelle einreichen 
 
 
 
 

Krankmeldung bei Arbeitsunfähigkeit während 
Erholungsurlaub/Freizeitausgleich   

 die Arbeitsunfähigkeit muss unverzüglich erfolgen und diese muss mit ärztlichem 
Attest nachgewiesen werden  erst dann kann eine Urlaubsrückerstattung 
erfolgen! 

 eine Krankmeldung ohne Attest während der genehmigten Freistellung führt nicht zu 
einer Aufhebung oder Wiedergutschrift der Gleitzeit oder der flexiblen Arbeitszeit (s. 
§10 Abs. 4 TV-L) 

Gesundmeldung nach Arbeitsunfähigkeit  
 am ersten regulären Arbeitstag nach der Arbeitsunfähigkeit bis spätestens 9:30 Uhr 

bei der Personalstelle  
 auch wenn direkt nach der Arbeitsunfähigkeit ein Urlaub, ein Gleittag, ein flexibler 

Arbeitstag, Heimarbeit oder eine Dienstreise angetreten wird, benötigt die 
Personalstelle eine Gesundmeldung  

  



 

Wann benötige ich eine AU? 

 


